
  25.01.2018 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

25.01.2018 

Geschäftszahl 

Ra 2017/16/0169 

Rechtssatz 

Beschränken sich die notwendigen ergänzenden Ermittlungen auf die Auswertung eines Aktenkonvoluts, ist - die 
Vollständigkeit der dem Verwaltungsgericht zum Entscheidungszeitpunkt zur Verfügung gestellten oder 
gestandenen Unterlagen vorausgesetzt - grundsätzlich im Interesse der Raschheit des Verfahrens anzunehmen, 
dass die Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes durch das Verwaltungsgericht gemäß § 28 Abs. 2 Z 2 
VwGVG geboten ist. Diesfalls würde ein "Zurückschicken der Verfahrensakten" an die Verwaltungsbehörde 
nicht dem Ziel der Verfahrensökonomie entsprechen (vgl. VwGH 24.6.2015, Ra 2015/04/0019). 
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